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Hardy Erletz in 89356 Haldenwang (GP.0581.18)
- Corona-Pandemie; BaylfSMV - Öffnung der Golfplätze

- 5.515 Unterstützer -
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Vorsitz:

Berichterstattung:

Mitberichterstattung:

Bernhard Seidenath (CSU)

Martin Mittag (CSU)

Christina Haubrich (GRÜNE)

Abg. Martin Mittag (CSU) trägt das Anliegen der Eingabe vor und weist darauf hin, dass

die Nutzung von Golfplätzen inzidenzabhängig seit Anfang März wieder gestattet sei, wes-

halb die Petition als erledigt gelten könne.

Abg. Christina Haubrich (GRÜNE) stimmt dem zu.

Beschluss:

Die Eingabe wird aufgrund der Stellungnahme der Staatsregierung für erledigt er-

klärt

Dem Petenten sind die Stellungnahme der Staatsregierung sowie ein Protoko//aus-

zug zu übersenden.

(einstimmig)

(Ende der Eingabenbehandlung)
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Corona-Pandemie; BaylfSMV - Öffnung der Golfplätze

Petition vom 15.02.2021

Schr geehrter Herr Erletz,

der Ausschuss für Gesundheit und Pflege hat Ihre Petition in der öffentlichen
Sitzung vom 18.05.2021 beraten und beschlossen,

die Petition ,,aufgrund der Erklärung der Staatsregierung als erledigt" zu
betrachten (§ 80 Nr. 4 der Geschäftsordnung für den Bayerischen Land-
tag).

Der Ausschuss hat zu Ihrer Petition eine Stellungnahme des Bayerischen
Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege angefordert. Das Staatsministeri-
um teilte dem Ausschuss in beiliegender Stellungnahme mit, dass Ihrem Anlie-
gen bereits im mÖglichen Umfang entsprochen wurde.
Der Ausschuss geht davon aus, dass sich die Petition damit in Ihrem Sinne erle-
digt hat.

Die Stellungnahme, die die Grundlage für das Beratungsergebnis darstellte, und
den Auszug aus dem Sitzungsprotokoll haben wir zu Ihrer näheren Information
beigelegt.

Referat P ll Ausschüsse,
Kommissionen
Maximilianeum
Max-Planck-Straße 1
81627 München
Telefon +49 (89) 41262393
Fax "49 (89) 41261768
petitionen@bayernjandtag.de

Mit freundlichen Grüßen
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Präsidentin
des Bayerischen Landtags
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Ihr Zeichen
GP.0581.18

Ihre Nachricht vom
17.02.2021
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Unsere Nachricht vom

München,
19.04.2021

Eingabe des Herrn Hardy Erletz in 89356 Haldenwang vom 15.02.2021
betreffend Corona-Pandemie; BaylfSMV - Öffnung der Golfplätze

Sehr geehrte Frau Präsidentin,

zu der oben bezeichneten Eingabe nehme ich aus der Sicht des

Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege wie folgt Stellung:

Zum Zeitpunkt der Einreichung der Petition war der Betrieb und die Nut-

zung von Golfplätzen nach § 10 Abs. 3 Satz 1 der Elften Bayerischen lnfek-
,tionsschutzmaßnahmenverordnung (11. BaylfSMV) untersagt.

Soweit der Petent sein Unverständnis für die damals geltende Rechtslage

zum Ausdruck bringt, verweisen wir auf den Beschluss des Bayerischen

Verwaltungsgerichtshof vom 12. januar 2021 (Az.: 20 NE 20.3026), in der

das Gericht unter anderem folgende Ausführungen macht: ,,(...) Die Unter-

sagung des Betriebs aller Sportstätten (auch im Freien), die regelmäßig .

gezielt von einer Vielzahl von Menschen zur Freizeitgestaltung aufgesucht
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werden und bei typisierender Betrachtungsweise damit auch eine Vielzahl

menschlicher und damit für das lnfektionsgeschehen relevanter Kontakte

hervorrufen (auf dem Parkplatz, im Eingangsbereich, in den Umkleideräu-

men und bei der Sportausübung), erfolgt, um nicht zwingend notwendige

physische Kontakte zu verhindern und so das lnfektionsgeschehen abzu-

schwächen. (...) ln der derzeitigen pandemischen Situation (...) begegnet

die Entscheidung des Verordnungsgebers, die Ausübung von Freizeitsport

so weit einzuschränken, dass in diesem Bereich physische Kontakte mini-

miert werden, keinen durchgreifenden Bedenken (...). Ob es im Betrieb (...)

bislang zu nachweisbaren Infektionen mit dem Corona-Virus gekommen ist,

ist deshalb nicht relevant."

Zum Zeitpunkt der genannten Entscheidung waren die lnfektionszahlen auf

hohem Niveau, sind allerdings durch die ergriffenen Maßnahmen in weiten

Teilen Bayerns zunächst beständig zurückgegangen.

ln der Videoschaltkonferenz der Bundeskanzlerin 'mit den Regierungsche-

finnen und Regierungschefs der Länder am 3. März 2021 wurden in Folge

dessen auch erste Öffnungsschritte - unter anderem für den Bereich des

Sports ermöglicht.

Der Betrieb und die Nutzung von Golfplätzen ist seit dem 8. März 2021 un-

ter Einhaltung inzidenzabhängiger Regelungen zur Kontaktbeschränkung

nach § 10 Abs. 3 Satz 1 i. V. m. Abs. 1 Satz 1 der 12. BaylfSMV wieder

gestattet.

Das Petitum hat sich daher erledigt.

Mit freundlichen Grüßen

Klaus Holetschek MdL
Staatsminister


